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A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

A 1 

Irmgard und Dr. Günter Oppermann vom 24.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 

zu 1. 

In den allgemeinen Wohngebieten werden mindestens 12 öffentliche 
Parkplätze für den Besucherverkehr festgesetzt, darüber hinaus sind 
nach konkreter Ausbauplanung weitere möglich.  

Je privates Wohngebäude werden 2 Abstellmöglichkeiten (Garage und 
Stellplatz) festgesetzt. 

Für die Kindertagesstätte sind entsprechend des im Verkehrsgutachten 
ermittelten Bedarfs 12 Stellplätze für Beschäftigte und 12 Stellplätze für 
Besucher vorhanden.  

Die Rettungswache/Feuerwehr erhält 19 Stellplätze für Beschäftigte 
und Besucher. Diese Zahlen entsprechen den ermittelten Bedarfen und 
stellen sicher, dass kein zusätzlicher Parkdruck entsteht.  

Während der Bauphase kann es zu Engpässen gekommen sein, jedoch 
ist das verbotswidrige Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum auch 
dann nicht zu tolerieren und ist mit Mitteln der Bauleitplanung nicht zu 
verhindern. 

zu 2. 

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans soll die Straße „Am 
Steinberg“ eine Straßenbreite von 6,00 m erhalten. Bei dieser Breite ist 
der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw. Lkw/Lkw bei verminderter Ge-
schwindigkeit (Tempo 30) möglich.  

Dies entspricht den Zielen des Bebauungsplans zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität und zur Verminderung der Lärmbelastung, die Ge-
schwindigkeit auf der Straße „Am Steinberg“ zu reduzieren.  

Die Verkehrsflächen innerhalb des neuen Wohngebiets sind so ausrei-
chend bemessen, dass sie von allen Anlieferungs- und Versorgungs-
fahrzeugen einschließlich der Feuerwehr befahren werden können.  

zu 3. 

Die Verkehrsfläche der Straße „Am Steinberg“ wurde so dimensioniert 
festgesetzt, dass zum einen bis auf Höhe der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 138 die Anlage des dort fehlenden Gehwegs auf der Ostsei-
te sowie die Verbreiterung des vorhandenen Gehwegs auf der Westsei-
te möglich sind und zum anderen eine durchgängige Verbreiterungs-
möglichkeit der Straßenverkehrsfläche bis zur Einmündung der Stein-
bücheler Straße gegeben ist. 

zu 4. 

Durch die deutliche Reduzierung des Plangebiets gegenüber früheren 
Planungen und durch den hohen Anteil an Ausgleichsflächen, wird nur 
ein sehr kleiner Anteil des heutigen Freiraums zu Baugebieten umge-
nutzt.  
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Diese Umnutzung ist schon mit der Flächennutzungsplanung im Jahr 
2006 vorbereitet worden, in der der zukünftige Wohnbedarf für Stadttei-
le ermittelt wurde. Die östlichen Flächen an der nur einseitig angebau-
ten Straße „Am Steinberg“ wurden bereits damals als mögliche Ent-
wicklungsbereiche erkannt, da hier erhebliche Einsparungen an Er-
schließungsaufwendungen und gleichzeitig an Flächenverbrauch mög-
lich sind. Dieses entspricht dem Gebot des kosten- und flächensparen-
den Bauens.  

Die zentrale Ansiedlung der wohnbegleitenden Infrastrukturnutzungen 
(Kita und Rettungswache) ist ein städtebauliches Gebot und ebenfalls 
in möglichst flächensparender (mehrgeschossiger) Bauweise erfolgt. 
Die Wohngebiete sind mit kompakten Bauformen versehen, die Er-
schließungsflächen sind minimiert. 

Die Reduzierung der Flächen für den Nahrungserwerb von Greifvögeln 
(Steinkauz) wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung zum Bebauungsplan thematisiert und durch den Fachgutachter 
als nicht bedenklich eingestuft, soweit durch dargestellte Maßnahmen 
(Feldgehölze, Hecken, Streuobstgehölze etc.) die Lebensraumfunktio-
nen im Rahmen des Bebauungsplans für den Steinkauz – und damit 
auch für die übrigen festgestellten planungsrelevanten Arten – gesichert 
werden. Dieses ist im Bebauungsplan durch die Festsetzungen der 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt. Die Untere Landschaftsbehörde hat die 
Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung anerkannt und 
den Maßnahmen zugestimmt. 

Zu „Alternative“:  

Das zur Bebauung vorgeschlagene Grundstück außerhalb des Bebau-
ungsplanes ist im FNP als Wohnbauland dargestellt. Es befindet sich in 
Privatbesitz und würde ein Bebauungsplanverfahren zur Realisierung 
bedingen. 

Durch den Bau der öffentlichen Gebäude in moderner Architekturspra-
che kann man bereits heute eine deutliche städtebauliche Aufwertung 
im Bereich Am Steinberg erkennen. Vermarktungsschwierigkeiten für 
die Wohngebiete sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 2 

Gerd-Jochen Sturm vom April 2014 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

zu 1. 

Der Bebauungsplan setzt für die Wohngebiete teilweise zwingend bzw. 
maximal 2 Vollgeschosse und ausschließlich Flachdächer fest. Dies 
entspricht der in der Bürgerbeteiligung gemachten Aussage.  

Die maximale Gebäudehöhe wird durch textliche Festsetzung auf 
10,5 Meter über natürlicher Geländeoberfläche (ermittelt über 4 Gebäu-
de-Eckpunkte) festgesetzt. 

Aus diesen Festsetzungen ergibt sich, dass neben den 2 Vollgeschos-
sen nur noch als Dachgeschoss ein Staffelgeschoss (kein Vollge-
schoss) zulässig wäre. Dieses muss von den Außenwänden zurückge-
setzt sein und darf höchstens Zweidrittel der Grundfläche des darunter-
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liegenden Geschosses haben. Die festgesetzte maximale Gebäudehö-
he darf nicht überschritten werden.  

Die gewählte maximale Gebäudehöhe entspricht in etwa der Firsthöhe, 
die ein Gebäude mit 2 Vollgeschossen und einem üblichen Satteldach 
von 35 bis 45 Grad Dachneigung hätte. 

Durch die Festsetzungen ist sowohl die Einbindung in die Nachbar-
schaft als auch die für die Bauform übliche Baumasse sichergestellt. 
Eine Beeinträchtigung des Ortsbilds oder der Nachbarschaft ist ausge-
schlossen. 

zu 2. 

Im Zuge der Umsetzung des B-Plans soll die Straße „Am Steinberg“ 
eine Straßenbreite von 6,00 m erhalten. Bei dieser Breite ist der Be-
gegnungsverkehr Bus/Bus bzw. Lkw/Lkw bei verminderter Geschwin-
digkeit (Tempo 30) möglich. Dies entspricht den Zielen des Bebau-
ungsplans zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und zur Verminderung 
der Lärmbelastung, die Geschwindigkeit auf der Straße „Am Steinberg“ 
zu reduzieren.  

Die Verkehrsfläche der Straße „Am Steinberg“ wurde so dimensioniert 
festgesetzt, dass zum einen bis auf Höhe der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 138 die Anlage des dort fehlenden Gehwegs auf der Ostsei-
te und die Verbreiterung des vorhandenen Gehwegs auf der Westseite 
möglich sind und zum anderen eine durchgängige Verbreiterungsmög-
lichkeit der Straßenverkehrsfläche bis zur Einmündung der Steinbüche-
ler Straße gegeben ist. 

In den allgemeinen Wohngebieten werden mindestens 12 öffentliche 
Parkplätze für den Besucherverkehr festgesetzt, darüber hinaus sind 
nach konkreter Ausbauplanung weitere möglich. Je privates Wohnge-
bäude werden 2 Abstellmöglichkeiten (Garage und Stellplatz) festge-
setzt. 

Für die Kindertagesstätte sind entsprechend des im Verkehrsgutachten 
ermittelten Bedarfs 12 Stellplätze für Beschäftigte und 12 Stellplätze für 
Besucher vorhanden.  

Die Rettungswache/Feuerwehr erhält 19 Stellplätze für Beschäftigte 
und Besucher.  

Diese Zahlen entsprechen den ermittelten Bedarfen und stellen sicher, 
dass kein zusätzlicher Parkdruck entsteht.  

Der Wegfall von Stellplätzen des Parkhauses an der Albert-Schweitzer-
Straße (außerhalb des Plangebiets) hat nicht zur Verschlechterung der 
Parksituation geführt. Auch nach Abbruch verfügte die Wohnanlage 
über ausreichend notwendige Stellplätze. Zusätzlich besteht eine Bau-
genehmigung für 52 offene Stellplätze an Stelle der Garage. Der Bau 
der Stellplätze ist Anfang Juli 2014 bereits kurz vor der Fertigstellung. 
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Nach Fertigstellung werden mehr Stellplätze als bauordnungsrechtlich 
notwendig vorhanden sein. 

zu 3. 

Alle relevanten Fachgutachten stehen im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung zu jedermanns Einsicht bei der Fachverwaltung der Stadt  
Leverkusen zur Verfügung. Auf Wunsch werden durch die Mitarbeiter 
die Inhalte erläutert.  

Das Einstellen auf die Homepage der Stadt ist nicht bei allen Planver-
fahren üblich und auch nicht erforderlich. Je nach Datei-Größe ist es zz. 
auch technisch noch nicht möglich. Gleichwohl wird diese Vorgehens-
weise für zukünftige Planverfahren geprüft. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Die eingereichten Stellungnahmen sind inhalts- und wortgleich (Kopie 
mit jeweils eigener Anschrift) mit der Stellungnahme A 2 Gerd-Jochen 
Sturm. 

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu A 2 wird verwiesen. 

Den Bürgern und Bürgerinnen wird das Ergebnis der Abwägung zur 
Stellungnahme A 2 gleichlautend einzeln mitgeteilt. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

Behörde 1  

Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst  
vom 06.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Auf einer Teilfläche (= Gelände der Rettungswache/Kita) hat eine 
Kampfmittelräumung stattgefunden. Für den restlichen Geltungsbereich 
kann der Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen werden. Daher 
enthält der Bebauungsplan folgenden Hinweis: 

Gemäß Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind. Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen. Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht 
durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Wi-
derstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend die Ordnungs-
behörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst NRW zu benachrichtigen. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Behörde 2  

Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum vom 12.03.2014 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme verweist auf die folgende Stellungnahme vom 
15.08.2012: 
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Stellungnahme vom 15.08.2012 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Telekom Technik GmbH wird über den Beginn von Erschließungs-
arbeiten rechtzeitig informiert. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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